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ASYLVERFAHREN IN ÖSTERREICH

Aufgriff /
Antragstellung Asylantrag

Schwerpunktdienststelle
der Polizei

FREMDE STATUS POLIZEI (max 48 Std)

POLIZEI

PASSPORT Registrierung: 
Namen, Nationalität,
Dolmetscher

Erstbefragung 

Erkennungsdienstliche
Behandlung 

ASYL

Prüfung durch 
Gericht möglich

Bei Rechtskraft: Ausreisepflicht
mit Frist zur freiwilligen Ausreise

Subsidiärer Schutz:
   befristet, 
        verlängerbar

        Aufenthaltstitel aus
    berücksichtigungwürdigen
    Gründen

ASYL / Schutzstatus: 
Annähernde Gleichstellung 
mit österr. Staatsbürgern 
(Arbeitsmarkt, etc.)

Sonst: Abschiebung

BESCHWERDE KONSEQUENZ

Prüfung durch 
Gericht möglich

ASYL!

VERFAHREN - UNTERBRINGUNG

Überstellung in den 
zuständigen EU-Mitgliedsstaat

Bescheid

Vorübergehende Unterbringung
in BS des Bundes (Verteilquartier)

Unterbringung in 
Länderquartier bis 
zum Verfahrens-
abschluss

Unterbringung in BS 
des Bundes (EAST)

Schulpflicht 
für Kinder

               Arbeitsmarktzugang mit
          Beschäftigungsbewilligung
  (gemeinnützige Tätigkeit möglich)

ENTSCHEIDUNG (VERFAHREN)

BFA
EAST

BFA
REGIONAL

€
 2

0
€ 50

€ 10

BESCHEID

DUBLIN
VERFAHREN

VERFAHREN

EU
BESCHEID

negativ

BESCHEID

positiv

Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl

Medizinische 
Untersuchung:
z.B. Lungenröntgen

Österreich ist 
voraussichtlich
nicht zuständig

Österreich ist 
voraussichtlich
zuständig

VERFAHRENSSTART

BFA
? Prüfung auf 

Zuständigkeit
Österreichs

PROGNOSE  


